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Zeltverleih an Jugendgruppen und Jugendliche

A u s l e i h v e r t r a g
Ausleiher: ..................................................................................................................................

                              (Name und Anschrift der Jugendgruppe/des Ausleihers)

Art und Ort der Veranstaltung: ...............................................................................................

Für Jugendzeltlager werden folgende Zelte incl. Zubehör bzw. Feldbetten ausgeliehen und berechnet:

.....  Großraumzelt „Rolf“

25,00 € pro Woche/Wochenende
 ................... €

.....   Rundzelt „Alex“

  8,00 € pro Woche/Wochenende
 ................... €

….   Feldbetten


  2,00 € pro Woche/Wochenende
  ………..… €

Für private Veranstaltungen (Johannisfeier usw.) der Jugendleiter/innen mit JL-Ausweis 

beträgt die Gebühr 50,-- € pro Woche/Wochenende.

Für fremde Ausleiher beträgt die Gebühr 100,-- € pro Woche/Wochenende

......  Großraumzelt „Rolf“

...................... €

....... Großraumzelt „Gerd“

...................... €
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Das Zelt/die Zelte wurden am  ........................ an Frau/Herrn ....................................................

in ordnungsgemäßem Zustand übergeben und sind am   ..............................................................

an den Kreisjugendring bzw. an .......................................................................... zurückzugeben.

                                                                                        (Gruppe, Anschrift)

Dem Entleiher sind nachstehend aufgeführte Bedingungen bekannt. Er verpflichtet sich, die Zelte am vereinbarten Tag in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben.

Der Entleiher erklärt sich hiermit einverstanden:

-  daß Schäden, die nicht auf natürlichem Verschleiß zurückzuführen sind, durch den KJR in   

    Rechnung  gestellt werden,

-   daß Zelte nur in trockenem Zustand angenommen werden.

Es ist darauf zu achten, daß die Zelte und die Stangen nur in die dafür vorgesehenen, numerierten 

Säcke verpackt werden.

Bei der Annahme des Zeltes von Dritten muß sich der Empfänger selbst vom ordnungsgemäßen

Zustand überzeugen. Er ist bei Rückgabe des Zeltes an den KJR dafür verantwortlich.

Schäden, die bei der Übernahme festgestellt werden, sind umgehend dem KJR mitzuteilen.

.....................................................


.....................................................

(Unterschrift des Entleihers)


                                    (Unterschrift des KJR)

□ Ausfertigung für den Entleiher

□ Ausfertigung für den KJR 
